






































































































































































































































Baustellenordnung 
Vorbemerkungen bzgl. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: 

 

 

 

 

 Arbeitssicherheit: 

 

1. Die Baustellenordnung ist für alle auf der Baustelle beschäftigten Unternehmen und Personen verbind-

lich.  

2. Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sind umzusetzen. 

3. Das Vorgehen für alle am Bau Beteiligten bei auftretenden sicherheitstechnischen Fragestellungen 

wird durch die beigefügte Eskalationsmatrix festgelegt. Die bei den regelmäßigen Begehungen durch 

den SiGeKo festgestellten Mängel werden: 

• direkt an den Gewerksverantworlichen gemeldet und 

• in der Niederschrift dokumentiert. 

Die Niederschrift wird an die (Fach-) Objektüberwachung und die Projektverantwortlichen zeitnah 

versandt, von diesen ggf. freigegeben und an die beauftragten Gewerke weitergeleitet. 

4. Alle auf der Baustelle Beschäftigten sind mit der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung auszu-

statten. Sie ist von den Auftragnehmern auch dann unentgeltlich bereitzuhalten und einzusetzen, wenn 

die Ursache für den Einsatz nicht durch eigene Arbeiten bedingt ist. 

5. Die Arbeitnehmer überwachen während der Erbringung ihrer Leistungen ständig die Arbeitssicherheit 

ihres Personals und treffen geeignete Sicherheitsvorkehrungen bei plötzlich auftretenden Gefahrensitu-

ationen bzw. veränderten Arbeitsabläufen. Sie führen regelmäßig Unterweisungen zur Arbeitssicher-

heit durch. 

6. Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Änderungen oder Gefahren für Dritte, mit denen nicht gerech-

net wurde, so sind entsprechende Maßnahmen im Einvernehmen mit der Bauleitung und dem Koordi-

nator festzulegen. 

7. Sind Änderungen bzw. Erweiterungen gegenüber den Festlegungen des Sicherheits- und Gesundheits-

schutzplanes erforderlich, so ist dies dem Koordinator vor Ausführung mitzuteilen. 

8. Werden Sicherheitseinrichtungen anderer Gewerke mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche 

Mängel zu prüfen. Vorhandene Mängel sind der Bauleitung und dem Koordinator sofort mitzu-

teilen. Gegebenenfalls sind die Arbeiten solange einzustellen, bis ein sicherer Zustand wieder 

hergestellt ist. 

9. Werden Sicherheitseinrichtungen aus arbeitstechnischen Gründen entfernt, so sind vom Unter-

nehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame Schutzmaßnahmen zu ergrei-

fen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 

10. Gerüste sind entsprechend der DGUV-I 201-011 nach Erstellung durch den Gerüstbauer freizugeben 

und mit einer Kennzeichnung zu versehen. Die Kennzeichnung muss insbesondere Hinweise zur Ge-

rüstklasse, sowie der zulässigen Belastung enthalten. Die Gerüstfreigabe, sowie das Übergabeprotokoll 

der Gerüste sind in den Ordnern „Nachweise und Unterlagen“ auf der Baustelle abzulegen. 

11. Es ist strikt verboten Maßnahmen/Einrichtungen (z.B. Zäune), die zum Fernhalten Unbefugter von der 

Baustelle dienen, zu entfernen. 

12. Die Tore und Zugänge zur Baustelle sind geschlossen zu halten. 

13. Jeder Auftragnehmer hat (gemäß DGUV-V 1 und DGUV-V 38) schriftlich eine Ansprechperson für 

die Baustelle zu benennen, die für die Belange des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes zuständig ist. 

Hierfür ist das beiliegende Merkblatt „Meldung der Projektbeteiligten“ zu verwenden (Eine Kopiervor-

lage finden Sie auch in den Ordnern „Nachweise und Unterlagen“ auf der Baustelle). 

14. Werden bei den Arbeiten Materialien und Stoffe verwendet, die als Gefahrstoffe gelten, so sind vor 

Beginn der Arbeiten die zugehörigen Sicherheitsdatenblätter auf der Baustelle vorzulegen. Die Sicher-

heitsdatenblätter werden in den Ordnern „Nachweise und Unterlagen“ abgelegt. 

15. Werden im Zuge der Bauarbeiten Feuerarbeiten durchgeführt wie Schweißen, Schneiden etc., so ist vor 

Beginn ein Feuererlaubnisschein bei der zuständigen Objektüberwachung zu beantragen  

16. Die Baustromverteiler sind gemäß DGUV-V 3 und DGUV-I 203-006 nach der Errichtung und dann 

monatlich zu prüfen. Als Nachweis ist eine Prüfplakette anzubringen. Schriftliche Nachweise für die 

Prüfung sind in den Ordnern auf der Baustelle abzuheften. 

 



 

 

 

17. Alle Maschinen und Geräte sind entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers 

zu gebrauchen. Die Aufbau- und Verwendungsanleitungen insbesondere für Gerüste und Fahrgerüste 

sind auf der Baustelle zu hinterlegen. 

18. Flucht- und Rettungswege müssen freigehalten, ordnungsgemäß gekennzeichnet und ausrei-

chend beleuchtet sein. 

19. Rettungseinrichtungen (Tragen, Erste-Hilfe-Material) und Einrichtungen für den vorbeugenden 

Brandschutz (Feuerlöscher, Löschdecken u.ä.) müssen frei zugänglich und ordnungsgemäß ge-

kennzeichnet sein. 

 

Abfall, Ordnung und Sauberkeit: 

 

20. Lagerung und Abfallcontainer sind entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan auf den BE-Flächen 

aufzustellen. 

21. Lagerungen haben derart zu erfolgen, dass daraus keine Gefährdung für die eigenen Arbeitnehmer und 

die Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. von Selbständigen erfolgt. 

22. Jedes Unternehmen ist dafür verantwortlich, dass durch regelmäßiges Entfernen und ordnungsgemäße, 

nachweisbare Entsorgung des von den eigenen Arbeiten herrührenden Abfalls die Ordnung auf der 

Baustelle aufrechterhalten wird. 

23. Der Bauabfall ist am Anfallort ordnungsgemäß zu trennen und entsprechend zu entsorgen. 

24. Gebrauchtes oder demontiertes Material, Abfall u.ä. muss jeden Tag weggeräumt und so aufbewahrt 

werden, dass niemand in der Umgebung dadurch verletzt werden kann (Metallgegenstände in Augen-

höhe, Bretter mit vorstehenden Nägeln, Hindernisse, über die man stolpern kann, etc.) 

 

Verhalten auf der Baustelle: 

 

25. Der Baustelleneinrichtungsplan ist einzuhalten, dies gilt insbesondere für die ausgewiesenen Lagerflä-

chen sowie die dargestellten Verkehrswege. 

26. Auf dem Baustellengelände gilt die Straßenverkehrsordnung. Geschwindigkeitsbegrenzung: 10 km/h 

27. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten. 

28. Es dürfen nur die Baustellenwege/-straßen befahren werden. Außerhalb der Arbeitszeit sind Baufahr-

zeuge auf den zugewiesenen Plätzen abzustellen und zu sichern. 

29. Das Fotografieren auf dem Baustellengelände ist nur mit Genehmigung des Auftraggebers erlaubt. 

30. Aufgrabungen im Baugelände dürfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers ausgeführt werden. 

 

Meldepflicht: 

 

31. Nachstehende Ereignisse sind unverzüglich zu melden: 

• Auffinden von Munition und Sprengkörpern 

• Beschädigung von unterirdischen Versorgungseinrichtungen wie Rohrleitungen, Kanäle, Ka-

bel, etc. 

• Verunreinigter Bodenaushub, kontaminierter Boden, Treibstoff- oder Ölverschmutzungen etc. 

• Covid-19 Meldung von positiv Getesteten bzw. Verdachtsfällen  

 

32. Jeder Arbeitsunfall und Beinaheunfall muss der Objektüberwachung des Auftraggebers sowie dem Si-

GeKo sofort gemeldet werden. 

 

Munition: 

 

33. Bei Munitions-/Bombenfunden sind Verhaltensregeln sowie Adressen der zuständigen Behörden und 

Firmen dem SiGePlan bzw. den Ordnern „Nachweise und Unterlagen“ auf der Baustelle zu entnehmen. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kontaminierte Bereiche: 

 

34.  Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen sind vor Beginn der Arbeiten die im SiGePlan aufgezeigten 

Nachweise vorzulegen und in den Ordnern „Nachweise und Unterlagen“ auf der Baustelle abzulegen. 

 

Abbruch: 

 

35. Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist durch den Unternehmer eine Abbruchanweisung zu erstellen und 

dem Koordinator vorzulegen. Die Abbruchanweisung wird auf der Baustelle im Ordner „Nachweise 

und Unterlagen“ abgeheftet. 

36. Die Freischaltung von Leitungen und Kabeln, sowie das Freimessen von Gasleitungen sind zu doku-

mentieren. Die Dokumentation ist im Ordner „Nachweise und Unterlagen“ abzuheften. Die Hinweise 

im SiGePlan sind zu beachten. 

 

Infektionsschutz auf Baustellen  (Pandemie Sars-Cov2) 

 

37. Die Arbeitsschutzvorschriften, die für die Pandemie SARS-Cov 19 erlassen werden und Hinweise des 

Auftraggebers einzuhalten. Beachten Sie hierzu auch unseren Sicherheits- und Gesundheitsplan, vor al-

lem die Ergänzungen, die sich auf die Pandemie beziehen. Halten Sie zu einander auf der Baustelle 

Abstand, verringern Sie Kontakte und bleiben Sie gesund! 

38. Es sind auf der Baustelle ausreichend beheizbare Sanitärcontainer mit einer Waschgelegenheit vorzu-

halten.   
 



Statik LPH 5 Projekt: TTS-BA3 

Pache Heim Ingenieure GmbH 

Torquato-Tasso-Straße - Erw. und Sanierung der Grund- und Mittelschule, Neubau Mensa Seite : 1 

241217_TTS-BA3_LPH-5_Aufklärungsschreiben_Abdichtungskonzept.docx Ausdruck 17.12.2024 
Stand 17.12.2024 

 

 

 

 

Leistungsphase 5 
 

 

 
 
 
 

6573G-TTS-BA3 
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38 
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

 
 
 
 

AUFKLÄRUNGSSCHREIBEN ABDICHTUNGSKONZEPT 
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1. Allgemeines 
 

Im folgenden Schreiben möchten wir auf die statisch - konstruktiven Planungsgrundlagen der 
weißen Wanne, dem Beschichtungskonzept und daraus möglichen Konsequenzen eingehen. 
 
Hinsichtlich des Abdichtungskonzeptes gibt es eine Stellungnahme vom 12.08.2021 vom 
Sachverständigen Dr.-Ing. Markus Plannerer, der durch die Landeshauptstadt München 
beratend für die WU-Bauteile hinzugezogen wurde. Zusätzlich fand am 19.10.2021 ein 
Abstimmungsgespräch im Büro Suess  Staller  Schmitt statt. Bei diesem Termin waren Herr 
Dr.-Ing. Walter Schmitt als Prüfingenieur, Herr Dr.-Ing. Markus Plannerer als Sachverständiger 
und die Geschäftsführer Herr Klaus Pache und Herr Daniel Heim sowie Herr Michael Gerlach 
als Projektleiter der Pache Heim Ingenieure GmbH anwesend. Ziel des Gesprächs war eine 

 erreichen. 
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2. Einwirkungen / Beanspruchungen 
 

Bodenplatte und Außenwände der Grundschule 
 
Erdseitig wirkt das anstehende Grundwasser auf die gesamte Platte ein. Für die endgültige 
Festlegung der Expositionsklassen wurde das Grundwasser durch die Sakosta CAU GmbH 
analysiert. Das Grundwasser am Projektstandort weist keine betonangreifende Wirkung nach 
DIN 4030-2 auf. Es werden keine besonderen Maßnahmen nach DIN 1045 erforderlich. 
 
Außenwände 
Die Außenwände werden erdseitig durch das anstehende drückende Grundwasser belastet.  
 

Wasserstände/Auftrieb 
Im Baugrundgutachten Nr. 1900239-1 der SakostaCAU GmbH, Lochhausener Straße 203, 
81249 München vom 28.08.2019 wurden die HHW  Kote bei 503,20 m angegeben, dass ist 
bezogen auf die +/- 0.00 Kote 2,80 m unterhalb Gelände. 
 
Schnitt durch die Grundschule 
 

 
 
+/- 0.00 = 506.00 m ü. NHN 
UK.-Bodenplatte = 501.25 m ü. NHN 
Wasserstand bez. auf die Gründungssohle = 1.95 m 
 
Bei den unterschiedlichen Bauteilen sind die folgenden Werte 
maßgebend: 
 
Grundschule: hw = 4,75-2,80 = 1,95 m 
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3. Aktueller Stand der Planung / Derzeitige Annahmen 
 

WU- Konzept 
 

 Bauwerke aus 
- und erdberührten Bauteile wie Außenwände 

und Bodenplatte. 
 
In den Untergeschossen sind Technik- und Lagerräume, aber überwiegend hochwertige 
Nutzungen geplant. Die hochwertigeren Nutzungen wie z. B. Aufenthaltsräume, Lager und die 
Technikflächen werden entsprechend WU-Richtlinie in die Nutzungsklassen A (keine 
Feuchtstellen zulässig) und Beanspruchungsklasse 1 (drückendes Wasser) eingeordnet. Die 
genauen Zuordnungen der Bereiche mit Nutzungsklasse A wurden durch den Objektplaner in 
Zusammenarbeit mit den Fachplanern und dem Bauherren angegeben. 
 
 

 
Unterteilung Nutzungsklasse A nach DBV-
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Für Bereiche die in Nutzungsklasse A eingeordnet werden wird der Entwurfsgrundsatz (c) 
gewählt. Ziel dieses Entwurfsgrundsatzes (EGS c) ist es, die Anzahl der Risse zu minimieren 
und diese Risse bei Beanspruchungsklasse 1 zielsicher abzudichten. Bei Nutzungsklasse A 
können Feuchtstellen an der Bauteiloberfläche entsprechend der aktuellen WU- Richtlinie 
nicht mehr toleriert werden und müssen verpresst werden. 
 
Bei hochwertigen Nutzungen, als auch in Bereichen mit schwimmenden Belägen wo 
nachträglich nicht mehr verpresst werden kann, sollte zusätzlich eine außenliegende 
Frischbetonverbundfolie als Sekundärabdichtung angeordnet werden. Weiterhin soll in diesen 
Bereichen auf der Außenwand eine außenliegende Bitumendickbeschichtung oder alternativ 
Frischbetonverbundfolie aufgebracht werden (1,50 m Überlappung zu den Bereichen ohne 
außenliegende Abdichtung).  
 
Für den Einsatz eines Frischbetonverbund-Systems (FBVS) als Zusatzmaßnahme bei WU-
Betonkonstruktionen existieren unabhängig von der Wahl des Entwurfsgrundsatzes derzeit 
keine anerkannten Regeln der Technik. Dies gilt auch, wenn es als Zusatzmaßnahme zur 
Risikominimierung bei WU-Betonkonstruktionen eingesetzt wird, die ansonsten jedoch 
vollständig die Anforderungen der WU-Richtlinie erfüllen (EGS c + FBVS). Insofern sind bei 
der Verwendung von FBV-Systemen in Verbindung mit WU-Betonkonstruktionen unabhängig 
vom gewählten Entwurfsgrundsatz stets Hinweis- und Aufklärungspflichten wahrzunehmen 
und entsprechende vertragliche Regelungen zu treffen. 
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4. Bemessungskonzept 
 

Allgemeines 
Beim Entwurfsgrundsatz c sind Zwang mindernde Maßnahmen zu planen. Zur Vermeidung 
bzw. Verringerung der Eigen- und Zwangsspannungen werden die Bodenplatten in 
Verbindung mit weiteren betontechnologischen Maßnahmen geometrisch einfach und 
möglichst zwangsarm konstruiert. Dies beinhaltet die nachfolgend aufgeführten 
Konstruktionsregeln: 
 
- Definition von Bauteilabschnitten 
- Vermeiden von abrupten Querschnittsänderungen bzw. anschrägen von 

Querschnittsänderungen. 
- Bei Bodenplattenvertiefungen sind umlaufend Weichfasermatten einzubauen. 
- Die Oberfläche der Sauberkeitsschicht ist möglichst glatt auszuführen. Zwischen der 

Sauberkeitsschicht und der Bodenplatte sind 2 Lagen PE-Folie (>0,30mm) ohne Falten 
zu verlegen. 

- Einsatz eines Betons mit Hochofenzement (CEM III) mit ausgeprägter Nacherhärtung bei 
. 

- Im Bauzustand den Beton vor Kälte schützen (Winterbaumaßnahmen ausschreiben). 
- Betonoberflächen der Bodenplatten glätten, damit Risse besser erkannt werden. 
 
Die Längen der Betonierabschnitte der aufgehenden Stahlbetonwände sind zu begrenzen. Als 
Anhaltswert kann hier von etwa 3x Wandhöhe < 6 - 8 m ausgegangen werden. 
Hierzu können entsprechend lange Betonierabschnitte (Abdichtung der Arbeitsfugen mittels 
Fugenblechen) ausgeführt werden. 
 
Durch unterschiedliche Einwirkungen kommt es zu sogenannten Zwangsbeanspruchungen in 
den o.g. Bauteilen. Diese Einwirkungen können aus inneren Beanspruchungen, wie der 
sogenannten Hydratationswärme (früher Zwang), oder auch äußeren Beanspruchungen, wie 

es zu Längenänderungen in den Bauteilen. Der Beton kann nur begrenzt Zugspannungen 
aufnehmen. Sobald eine bestimmte Beanspruchung bzw. Spannung im Bauteil erreicht ist 
reißt der Beton. Um die Risse in Ihrer Breite zu beschränken und damit die Funktionstüchtigkeit 

sogenannten rechnerischen Rissbreiten beschränkt und die erforderliche Bewehrung hierfür 
ermittelt. 
 
Maßgebend für die rechnerisch einzubauende Bewehrung ist die Wahl der 
Zwangsbeanspruchung, welche auf die jeweiligen Bauteile wirkt. Hierbei führt der Lastansatz 

späten 
größere Rissbreiten 

zeigen. 
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Bemessung auf Abfließen der Hydratationswärme 
 
Für die Bodenplatten der Grundschule kann die Bemessung auf Abfließen der 
Hydratationswärme (verminderter Zwang) erfolgen. Das auf die Bodenplatte einwirkende 
Grundwasser unterliegt über dem Jahresverlauf nur unwesentlichen Temperatur-
schwankungen. Es ist daher davon auszugehen, dass der Lastfall für den späten Zwang nicht 
im vollen Umfang auftreten wird. Die Bemessung der Bodenplatten erfolgt auf dieser Annahme 
für den frühen Zwang aus dem Abfließen der Hydratationswärme mit rechnerischen 
Rissbreiten von wcal =0.30 mm an der Unterseite (aus Eurocode 2). Grundlage dafür ist der 
Entwurfsgrundsatz c unter Verwendung einer Frischbetonverbundfolie zur Risikominimierung. 
 
Die Bodenplatten werden in C35/45 (XC2, WF) ausgeführt. Als effektive Zugfestigkeit werden 
73% (aus h = 50 cm) des Mittelwerts der zentrischen Betonzugfestigkeit fctm angesetzt (nach 

- estigkeit ergibt sich 
somit zu f ct(eff) = 3,20*0,73 = 2,34 MN/m². 
Die Betondeckung beträgt oberseitig 20+10 = 30 mm (XC1), unterseitig 20+15 = 35 mm (XC2). 
Bei Bemessung auf frühen Zwang hat die Plattengeometrie Einfluss auf den 
Rissbreitennachweis. Für die Betonage wird die Platte daher durch Dehnfugen in zwei etwa 
gleich große Abschnitte unterteilt. Bei der gewählten Einteilung ergibt sich die maximale 
Plattengröße bei der Grundschule zu ~ 39,65 m x 31,85 m Die Bodenplatten werden auf einer 
glatt abgezogenen Sauberkeitsschicht auf 2-lagiger PE-Folie (>0,3 mm) erstellt. Die 
Dehnfugen sind in den Wänden weiter zu führen. 
 

en 
Bodenplatten und der damit theoretischen Verzahnung der Platten mit dem Baugrund 

vermindertem Zwang zu verzichten und mit dem vollen zentrischen Zwang aus der 
Festigkeitsentwicklung des Betons zu rechnen. Dies ist in Teilbereichen der Grundschule der 
Fall. 
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5. Zusammenfassung 
 

Wie im Vorfeld dargelegt wird aufgrund des hohen Druckgefälles und den teilweise nicht mehr 
zugänglichen Bauteilen empfohlen die Bodenplatte unterseitig flächig mit einer 
Frischbetonverbundfolie als Außenabdichtung zu erstellen. Ausnahme bildet die Bodenplatte 
unter dem Schwimmbad. Aufgrund der dauerhaften Einbindung in das Grundwasser kann von 
einer Selbstheilung des Betons ausgegangen werden. Wasserführende Trennrisse werden 
frühzeitig erkannt. An der Außenwand liegende Nutzungseinheiten, die der Nutzungsklasse A 
zugeordnet werden, erhalten ebenfalls eine Außenabdichtung (Bitumendickbeschichtung). 
 
Übersicht der Grundschule (BA3): 

  
Blau: Schule und Technikräume 
 
In der nachfolgenden Tabelle werden die Bauteile mit Beanspruchung und Nutzungsklassen 
für die Grundschule zusammengefasst. 
 

  Schule u. 
Technik 

Beanspruchungsklasse Wasserwechsel-
zone 

Nutzungsklasse NKL A 

Bodenaufbau schwimmender 
Estrich 

Zugänglichkeit Nein 

Dichtigkeitskontrolle im 
Rohbau 

Nein 

Periodisch widerkehrende 
Zwangsbeanspruchung 

Nein 

EGS Bodenplatte EGS c + FBVS 

Bemessung Früher Zwang 

Rissbreite 0.30 oben 
0.30 unten 

Zusätzliche Maßnahmen FBVS (Risiko-
minimierung) 

Dauerhaftigkeit _ 

EGS Wände EGS a mit 
Sollrissfugen 

Zusätzliche Maßnahmen Dickbeschichtung 





Beschreibung für zur Nutzung überlassene Büro und 
Tagesunterkunfts-Container/ Anlage 2.4 
 
1. Allgemeine Eigenschaften der Container 
 
Die Container müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 
 
- Container koppelbar und bis 3-geschossig 
 aufstockbar,  
- doppelwandig, wärmegedämmt, wintertauglich,  
 Boden/ Wand  U-Wert 0,25 W/m2K 
 Dach   U-Wert 0,20 W/m2K 
- alle eingesetzten Container zwar nicht neu, jedoch 
 neuwertig, mit farblich einheitlich lackierten  
 Außenflächen wie z.B. hellgrau, weiß o.ä. sowie im  
 Inneren einheitlich helle Oberflächen (Decke weiß,  
 Wände weiß oder hellgrau) 
- Dachfläche (oberster Container) mit Ableitung  
 Regenwasser über Systementwässerung auf Terrain, 
  bei Bedarf mit Sickergrube 
- alle Bauteile und Materialien nach Zulassung der  
 Container, geeignet für den Nutzungszweck 
- Bauteile und Materialien gemäß  
 Brandschutzanforderungen bei 3-geschossiger 
 Aufstellung, z.B. F30, nicht brennbar, schwer 
 entflammbar, etc.  
- alle Räume ausreichend elektrisch beheizt mit  

Elektro- Heizkörper ohne Gebläse im Brüstungsbereich 
unter Fenster; mit Zeitschaltung und 
Thermostateinrichtung 

- Fenster je Achse mind. 2,0 m2 (nicht bei WC-/  
 Waschcontainer) mit 2 St. Dreh-Kippflügeln 
 alle Fenster mit Rollläden einschl. zusätzlicher  
 Sperren, gegen Einbruch gesichert (nicht bei WC-/  
 Waschcontainer)  
- Außentüren mit zusätzlichem Einbruchschutz wie  
 z.B. mit zusätzlichen, inneren, von außen zu  
 sperrenden Sperrriegeln (nicht bei WC-/  
 Waschcontainer)  
- Zugangstüre sowie Innen-/ Verbindungstüren jeweils  
 mit Zylinderschloss einschl. PZ als Bestandteil einer  
 General-Haupt-Schließanlage mit Haupt-, Gruppen-  

und Einzelschließung 
Die Zuordnung der Gruppen und die Anzahl der zu  

 einer Gruppe gehörenden Zylinder wird an den Bedarf  
 der jeweiligen Nutzer angepasst.  
- Bodenbelag in allen Räumen Kunststoff, ableitfähig, 
 antistatisch 
- alle Möbel mit abwaschbaren Kunststoffoberflächen,  
 Farbe einheitlich hellgrau 
- alle Container mit Rauchmelder und Feuerlöscher  
 
Die Büro- und Mannschafts-Container erfüllen zudem folgende 
Mindestanforderungen: 
 
- Einzelcontainer grundsätzlich mit Verbindungstüre  
 zum Nachbar-Container, jedoch bei  
 unterschiedlichen Nutzern als vollwertige  
 Raumtrennung ausgebildet. 
- Container grundsätzlich ohne Flur bzw. Vorraum 



2. Ausstattung der zur Nutzung überlassene Büro und 
Tagesunterkunfts-Container/ 

 
2.1 Büro-Container 1-achsig 
 
Büro-Container für Bauleitung der am Bau tätigen Unternehmer 
als 1-achsiger Container gemäß "allgemeinen Leitbeschreibung 
für Container" - insbesondere Ziffer 3.1 und 3.2, aufstellen und 
räumen  
Aufbau auf externem Grundstück in 3-geschossiger Anlage,  
 
bei Containern im EG einschl. Unterbau/ Fundamente für 
Belastung durch 3-geschossigen Aufbau einschl. erforderlicher 
Erdarbeiten, Standplatz herrichten und räumen, einschl. 
Höhenausgleich im Aufstellbereich höhengleich mit den 
angrenzenden Containern 
 
einschl. Grundausstattung/ Möblierung für Büro mit 2 
Arbeitsplätzen gemäß "allgemeinen Leitbeschreibung für 
Container" Ziffer 4.7.1.a)  
 
zusätzlich mit 1 St. Klimasplitgerät gemäß "allgemeinen 
Leitbeschreibung für Container" Ziffer 4.7.2 
 
einschl. folgender ELT-Grundausstattung: 
1 St. Elektroverteiler mit FI-Schutzschalter 0,03 A und 
Leitungsschutzschalter, mit Schaltüberspannungsschutz  
4 St. Doppelsteckdosen 230 V zzgl. Steckdose für 
Klimasplitgerät 
1 St. Doppel-Lichtschalter 
2 St. Langfeldleuchten 2 x 36 W mit Spiegelraster  
einschl. Leuchtstoffröhren 
 
ohne EDV-Vorbereitung 
 
 
2.2 Büro-Container 2-achsig 
 
Büro-Container für Bauleitung der am Bau tätigen Unternehmer 
als 2-achsiger Container gemäß "allgemeinen Leitbeschreibung 
für Container", insbesondere Ziffer 3.1 und 3.2 aufstellen und 
räumen 
Aufbau auf externem Grundstück in 3-geschossiger Anlage 
bei Containern im EG einschl. Unterbau/ Fundamente einschl. 
erforderlicher Erdarbeiten, Standplatz herrichten und räumen, 
einschl. Höhenausgleich im Aufstellbereich   
 
einschl. erweiterter Grundausstattung/ Möblierung gemäß 
"allgemeinen Leitbeschreibung für Container" Ziffer 4.7.1.a) für 
Büro mit 3 Arbeitsplätzen wie folgt: 
 
- 3 Schreibtische L/B 1 x 2 m,  
- 1 Bürodrehstuhl je Tisch, 
- 1 Besucherstuhl je Tisch 
- 3 Metall-Aktenschränke mit Fachböden, 
  B/H ca. 1,2 x 1,8 m,  
- 3 Aktenregale mit Fachböden für 5 Ordnerhöhen,  
  B/H ca. 1,2 x 1,8 m, 
- 3 Papierkörbe mit je mind. 20 l 



- 1 Abfalleimer für Hausmüll/ Essensreste entspr.  
  Hygienevorschrift für Arbeitsstätten 
- 4 m Metallstreifen für Magnete 
 
zusätzlich mit 2 St. Klimasplitgeräten gemäß "allgemeinen 
Leitbeschreibung für Container" Ziffer 4.7.2 
zusätzlich mit Kleinküche mit Kühlschrank, Spüle und 2 
Kochplatten gemäß "allgemeinen Leitbeschreibung für 
Container" Ziffer 4.7.2 
einschl. Wasser- und Kanalanschluss in Verbindung mit den 
gesondert vergüteten Sanitär-Containern auf dem externen 
Grundstück 
 
einschl. folgender ELT-Grundausstattung 
1 St. Elektroverteiler mit FI-Schutzschalter 0,03 A und 
Leitungsschutzschalter, mit Schaltüberspannungsschutz  
6 St. Doppelsteckdosen 230 V, 
2 St. Doppel-Lichtschalter 
4 St. Langfeldleuchten 2 x 36 W mit Spiegelraster  
einschl. Leuchtstoffröhren 
 
ohne EDV-Vorbereitung 
 
 
2.3 Container Tagesunterkünfte. 1-achs. 
 
Container als Tagesunterkunft für Mannschaft der am Bau 
tätigen Unternehmer als 1-achsiger Container gemäß 
"allgemeinen Leitbeschreibung für Container", insbesondere 
Ziffer 3.1 und 3.2 aufstellen und räumen  
Aufbau auf externem Grundstück in 3-geschossiger Anlage 
bei Containern im EG einschl. Unterbau/ Fundamente einschl. 
erforderlicher Erdarbeiten, Standplatz herrichten und räumen, 
einschl. Höhenausgleich im Aufstellbereich  
 
einschl. Grundausstattung/ Möblierung für Büro mit 2 
Arbeitsplätzen gemäß "allgemeinen Leitbeschreibung für 
Container" Ziffer 4.7.1.b)  
 
zusätzlich mit 1 St. Klimasplitgerät gemäß "allgemeinen 
Leitbeschreibung für Container" Ziffer 4.7.2 
 
einschl. folgender ELT-Grundausstattung: 
1 St. Elektroverteiler mit FI-Schutzschalter 0,03 A und 
Leitungsschutzschalter, mit Schaltüberspannungsschutz  
4 St. Doppelsteckdosen 230 V zzgl. Steckdose für 
Klimasplitgerät 
1 St. Doppel-Lichtschalter 
2 St. Langfeldleuchten 2 x 36 W mit Spiegelraster  
einschl. Leuchtstoffröhren 
 
ohne EDV-Vorbereitung 
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vorgegebenen Qualitäten

1B1_BK 035x 02 b Nachweise der Baustoff- und Bauteilprüfungen

1B1_BK 035x 02 c Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse mit 

Übereinstimmungsnachweis

1B1_BK 035x 02 d Zustimmungen im Einzelfall (Bayerische Bauordnung Art. 18)

1B1_BK 035x 04 Produktdatenblätter, Herstellerverzeichnis . . .

1B1_BK 035x 04 a Bauproduktdatenblätter bzw. Materialdeklarationen

1B1_BK 035x 04 b Technische Merkblätter

1B1_BK 035x 04 c Sicherheitsdatenblätter

1B1_BK 035x 04 d Herstellerverzeichnis, Fabrikatsverzeichnis

1B1_BK 035x 04 e Liste der verwendeten Farben/ Beschichtungen

1B1_BK 035x 05 Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise . . .

1B1_BK 035x 05 d Vorgaben zur Instandhaltung und Pflege

1B1_BK 035x 05 f Vorgaben zur Reinigung einschl. Bezugsquellen von Pflegemitteln 

und -geräten

1B1_BK 035x 06 Prüfprotokolle, Gutachten . . .

1B1_BK 035x 06 a behördliche und Sachverständigen- bzw. Bescheinigungen über 

behördliche Abnahmen, öffentlich-rechtliche Abnahmen (ZÜS z.B. 

TÜV, Branddirektion, etc.) soweit sie vom AN zu beschaffen sind

1B1_BK 035x 09 Abnahmen, Einweisungen, Übergaben . . .

1B1_BK 035x 09 a VOB-Abnahmeniederschrift (von AG/PL einzuordnen)

1B1_BK 035x 10 Pläne, Zeichnungen, Schemata (letztgültig) . . .

1B1_BK 035x 11 Foto-und Bilddokumentation (fachlich_technische 

Fotodokumentation, nach Themenbereichen sortiert)

. . .

1B1_BK 035x 11 a Foto- und Bilddokumentation Baureferat (AG) jpg

1B1_BK 035x 11 b Foto- und Bilddokumentation vom Auftragnehmer (AN) jpg

1B1_BK 035x 12 Sonstiges . . .

1B1_BK 035x 12 a Sonstiges
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1B2_ELT Dokumentation der ausführenden Gewerke 

Elektrische Anlagen (H6/HZ TT)

. . .

1B2_ELT 0011 Technische Anlagen aus KG 440, 546

 (Starkstromanlagen)                                    

Niederspannungsanlagen; Kabel, Verlegesysteme

. . .

1B2_ELT 0011 01 Verzeichnisse der Dokumente . . .

1B2_ELT 0011 01 a Verzeichnis der analogen und digitalen Dokumente und 

Datenträger

TAB

1B2_ELT 0011 02 Anlagenbeschreibung, Geräteliste . . .

1B2_ELT 0011 02 a Betriebsmittelliste

1B2_ELT 0011 03 Berechnungen . . .

1B2_ELT 0011 04 Ersatzteilliste, Herstellerverzeichnis, Daten der Geräte . . .

1B2_ELT 0011 04 a Ersatzteilliste für Sonderanfertigungen und regelmäßig benötigte 

Verbrauchsmaterialien

1B2_ELT 0011 04 b Technische Daten der Geräte und Anlagen

1B2_ELT 0011 05 Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise . . .

1B2_ELT 0011 05 a Geräteliste ( prüfpflichtige und betriebsrelevante techn. Anlagen, 

Geräte, Komponenten)

TAB

1B2_ELT 0011 05 b Bedienungs- und Betriebsanweisungen

1B2_ELT 0011 05 d Wartungsverträge, Prüfbücher

1B2_ELT 0011 06 Prüfprotokolle, Gutachten . . .

1B2_ELT 0011 06 a Fachunternehmer-Bestätigung über VDE-konforme Ausführung

1B2_ELT 0011 06 b behördliche und sachverständige Zulassungen, Zulassungen im 

Einzelfall für brandschutztechnische und sicherheitstechnische 

Bauteile

1B2_ELT 0011 06 c Nachweis Verwendung halogenfreies Kabel 

(Herstellerbescheinigung)

1B2_ELT 0011 06 d Prüf- und Messprotokoll

1B2_ELT 0011 07 Brandschutz technischer Anlagen . . .

1B2_ELT 0011 08 Software, Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen . . .

1B2_ELT 0011 08 a GLT-Datenpunktliste mit allen Maschinenadressen

1B2_ELT 0011 08 b Software Automatisierungstechnik mit Programmiersoftware

1B2_ELT 0011 08 c Protokoll 1:1-Funktionstest

1B2_ELT 0011 09 Abnahmen, Übergaben . . .

1B2_ELT 0011 09 a VOB-Abnahmeniederschrift (von AG/PL einzuordnen)

1B2_ELT 0011 09 b Einweisungsprotokolle (von PL einzuordnen)

1B2_ELT 0011 10 Pläne, Zeichnungen, Schemata . . .

1B2_ELT 0011 10 a Planverzeichnis, Layerliste, Plotstiltabelle, etc. TAB

1B2_ELT 0011 10 b Grundrisspläne mit Lageeinzeichnung aller sicherheits- und 

wartungsrelevanter Anlagen

Basis: Letztgültiger Architektenplan mit realisiertem 

Ausführungsstand,  

1B2_ELT 0011 10 c Elektroinstallations- und Trassenpläne

1B2_ELT 0011 10 d Verteilungsschemen, Verteilungslegenden, Schrankansichten

1B2_ELT 0011 10 e Stromlaufpläne     

1B2_ELT 0011 10 f Anschlußpläne/Klemmenplan

1B2_ELT 0011 10 x Montage- und Werkstattzeichnungen, Modell 3D (nur nach bes. 

Vereinbarung)

1B2_ELT 0011 10 y Montage- und Werkstattzeichnungen, DWG dwg

1B2_ELT 0011 10 z Plandateien sonstige

1B2_ELT 0011 11 Foto- und Bilddokumentation . . .

1B2_ELT 0011 11 a ggf. Fotodokumentation Auftraggeber AG jpg

1B2_ELT 0011 11 a Fotodokumentation Auftragnehmer AN jpg

1B2_ELT 0011 12 Sonstiges . . .

1B3_HLSM Dokumentation der ausführenden Gewerke 

Versorgungstechnik, Maschinenbau  (H7)

. . .

1B3_HLSM 0011 Sanitär -Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen- (KG 410) . . .

1B3_HLSM 0011 01 Verzeichnisse der Dokumente . . .

1B3_HLSM 0011 01 a Verzeichnis der analogen u. digitalen Dokumente und 

Datenträger

TAB

1B3_HLSM 0011 02 Anlagenbeschreibung . . .

        LHM München Zusammenstellung Dokumentation      Seite 5 von 8 HZ 2, Stand Vorlage 10_12          



1B3_HLSM 0011 02 a Zusammenstellungen der wichtigsten technischen Daten

1B3_HLSM 0011 03 Berechnungen . . .

1B3_HLSM 0011 03 a Berechnungen/ Nachrechnungen gemäß VOB/B §3 (5) EF

1B3_HLSM 0011 04 Ersatzteilliste, Herstellerverzeichnis, Daten der Geräte . . .

1B3_HLSM 0011 04 a Technische Datenblätter der eingebauten Geräte und Anlagen

1B3_HLSM 0011 04 b Rohrbegleitheizung

1B3_HLSM 0011 04 c Herstellerverzeichnis

1B3_HLSM 0011 05 Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise . . .

1B3_HLSM 0011 05 a Geräteliste ( prüfpflichtige und betriebsrelevante techn. Anlagen, 

Geräte, Komponenten)

TAB

1B3_HLSM 0011 05 b Bedienungs- und Betriebsanweisungen

1B3_HLSM 0011 05 c Ersatzteilliste für Sonderanfertigungen und regelmäßig benötigte 

Verbrauchsmaterialien

1B3_HLSM 0011 05 d Sicherheitshinweise

1B3_HLSM 0011 05 e Wartungsangebote mit Wartungsintervallen nach VDMA

1B3_HLSM 0011 06 Prüfprotokolle, Gutachten . . .

1B3_HLSM 0011 06 a Nachweise zum Schallschutz

1B3_HLSM 0011 06 b Protokolle der Funktionsprüfung (Druckproben)

1B3_HLSM 0011 06 c Dichtheitsprüfungen

1B3_HLSM 0011 06 d Einregulierung; Angaben Einstellungen Drossel- und 

Regelarmaturen

1B3_HLSM 0011 06 e Hygieneprotokoll zur Abnahme

1B3_HLSM 0011 06 f Erstprüfung  gemäß S Prüf V (Gas)

1B3_HLSM 0011 06 g Sachverständigenprüfberichte (TÜV)

1B3_HLSM 0011 07 Brandschutz Technischer Anlagen . . .

1B3_HLSM 0011 07 a Nachweise Rohrleitungsdurchführungen

1B3_HLSM 0011 07 b Nachweise Brandschutzschüttungen

1B3_HLSM 0011 08 Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen (MSR) . . .

1B3_HLSM 0011 08 a Eigene Vergabeeinheit (VE)

1B3_HLSM 0011 09 Abnahmen, Einweisungen, Übergaben . . .

1B3_HLSM 0011 09 a VOB-Abnahmeniederschrift (auch von PL einzuordnen) x TXT

1B3_HLSM 0011 09 b Fachunternehmer-Bestätigung

1B3_HLSM 0011 09 c Einweisungsprotokolle, auch von PL einzuordnen x TXT

1B3_HLSM 0011 09 d Übergabeschein Baubestandsdokumentation x TXT

1B3_HLSM 0011 09 e Protokoll Mängelbeseitigung x TXT

1B3_HLSM 0011 10 Pläne, Zeichnungen, Schemata                                             (zu 

erstellen je Bauteil und Gewerk in PDF, DWG,PLT, HPGL2)

. . .

1B3_HLSM 0011 10 a Planverzeichnis, Layerliste, Plotstiltabelle, etc. TXT

1B3_HLSM 0011 10 b Grundrisse M1:50 DWG, 

PDF, 
1B3_HLSM 0011 10 c Schnitte M1:20 DWG, 

PDF, 
1B3_HLSM 0011 10 d Details M1:10 DWG, 

PDF, 
1B3_HLSM 0011 10 e Schaltschema M(-) DWG, 

PDF, 
1B3_HLSM 0011 10 f Strangschema M H1:50 DWG, 

PDF, 
1B3_HLSM 0011 11 Foto- und Bilddokumentation . . .

1B3_HLSM 0011 11 a Fachlich- technische Fotodokumentation jpg

1B3_HLSM 0011 12 Sonstiges . . .

1B3_HLSM 0011 12 a Nicht in o.g. Kategorie passend

1B3_HLSM 0013 Wasser-, Abwasseranlagen Aussen (KG 541, 542) . . .

1B3_HLSM 0013 01 Verzeichnisse der Dokumente . . .

1B3_HLSM 0013 01 a Verzeichnis der analogen u. digitalen Dokumente und 

Datenträger

TAB

1B3_HLSM 0013 02 Anlagenbeschreibung . . .

1B3_HLSM 0013 02 a Zusammenstellungen der wichtigsten technischen Daten

1B3_HLSM 0013 03 Berechnungen . . .

1B3_HLSM 0013 03 a Berechnungen/ Nachrechnungen VOB/B §3 (5) Wasser EF
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1B3_HLSM 0013 03 b Berechnungen/ Nachrechnungen VOB/B §3 (5) Brunnen EF

1B3_HLSM 0013 03 c Berechnungen/ Nachrechnungen VOB/B §3 (5) Abwasser EF

1B3_HLSM 0013 04 Ersatzteilliste, Herstellerverzeichnis, Daten der Geräte . . .

1B3_HLSM 0013 04 a Technische Datenblätter der eingebauten Geräte und Anlagen

1B3_HLSM 0013 04 b Rohrbegleitheizung

1B3_HLSM 0013 04 c Herstellerverzeichnis

1B3_HLSM 0013 05 Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise . . .

1B3_HLSM 0013 05 a Geräteliste ( prüfpflichtige und betriebsrelevante techn. Anlagen, 

Geräte, Komponenten)

TAB

1B3_HLSM 0013 05 b Bedienungs- und Betriebsanweisungen

1B3_HLSM 0013 05 c Sicherheitshinweise

1B3_HLSM 0013 05 d Wartungsangebote mit Wartungsintervallen nach VDMA

1B3_HLSM 0013 06 Prüfprotokolle, Gutachten . . .

1B3_HLSM 0013 06 a Einweisungs-, Übergabeprotokolle: Technischer Betrieb, 

Unterhalt (auch vom PL einzuordnen)

x TXT

1B3_HLSM 0013 06 b Dichtheitsbestätigung / Protokolle MSE x

1B3_HLSM 0013 06 c Protokolle der Funktionsprüfung (Druckproben)

1B3_HLSM 0013 06 d Dichtheitsprüfungen (Kamerabefahrung)

1B3_HLSM 0013 06 e Einregulierung; Angaben Einstellungen Drossel- und 

Regelarmaturen

1B3_HLSM 0013 06 f Hygieneprotokoll zur Abnahme (im Einzelfall)

1B3_HLSM 0013 06 g Erstprüfung  gemäß S Prüf V (im Einzelfall)

1B3_HLSM 0013 06 h Sachverständigenprüfberichte (im Einzelfall z.B. Geologie)

1B3_HLSM 0013 07 Brandschutz Technischer Anlagen . . .

1B3_HLSM 0013 07 a Nachweise Rohrleitungsdurchführungen

1B3_HLSM 0013 07 b Nachweise Brandschutzschüttungen

1B3_HLSM 0013 08 Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen (MSR) . . .

1B3_HLSM 0013 08 a Nicht erforderlich

1B3_HLSM 0013 09 Abnahmen, Einweisungen, Übergaben . . .

1B3_HLSM 0013 09 a VOB-Abnahmeniederschrift (auch von PL einzuordnen) x TXT

1B3_HLSM 0013 09 b Fachunternehmer-Bestätigung

1B3_HLSM 0013 09 c Einweisungsprotokolle (auch von PL einzuordnen) x TXT

1B3_HLSM 0013 09 d Übergabeschein Baubestandsdokumentation x TXT

1B3_HLSM 0013 09 e Protokoll Mängelbeseitigung x TXT

1B3_HLSM 0013 10 Pläne, Zeichnungen, Schemata                                             (zu 

erstellen je Bauteil und Gewerk in  PDF, DWG,PLT, HPGL2)

. . .

1B3_HLSM 0013 10 a Ausdruck Planliste (PPV), Ausdruck verwendeter Layer, 

Plotstiltabelle

TXT

1B3_HLSM 0013 10 b Tekturpläne Grundleitungen DWG, 

PDF, 

PLT-

HPGL2

1B3_HLSM 0013 10 c Grundrisse M1:50 DWG, 

PDF, 

PLT-

HPGL2

1B3_HLSM 0013 10 d Schnitte M1:20 DWG, 

PDF, 

PLT-

HPGL2

1B3_HLSM 0013 10 e Details M1:10 DWG, 

PDF, 

PLT-

HPGL2

1B3_HLSM 0013 10 f Schaltschema M(-) DWG, 

PDF, 

PLT-

HPGL2
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1B3_HLSM 0013 10 g Strangschema M H1:50 DWG, 

PDF, 

PLT-

HPGL2

1B3_HLSM 0013 11 Foto- und Bilddokumentation . . .

1B3_HLSM 0013 11 a Fachlich- technische Fotodokumentation jpg

1B3_HLSM 0013 12 Sonstiges . . .

1B3_HLSM 0013 12 a Nicht in o.g. Kategorie passend
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VHB München Stand 09/2018 

Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen  
 
Staubemissionen, die durch Tätigkeiten im Zusammenhang  mit Baustellen entstehen können, sind sowohl 
durch Maßnahmen nach dem Stand der Technik zur Staubbegrenzung bei den eingesetzten Maschinen 
und Arbeitsprozessen als auch durch organisatorische Maßnahmen bei Betriebsabläufen so weit als 
möglich zu begrenzen. Dabei ist neben der Umgebungsnutzung der Baustelle auch deren Betriebszeitraum 
zu berücksichtigen. 
Die im Folgenden aufgeführten Anforderungen zur Staubminderung sind – soweit zutreffend – beim 
jeweiligen Baustellenbetrieb zu berücksichtigen. 
Anforderungen zur Minderung anderer Schadstoffe, zum Lärmschutz oder sonstigem Gefahren- und 
Arbeitsschutz werden gesondert beauflagt. 
 
Anforderungen an mechanische Arbeitsprozesse 
Auf Baustellen sind die durch Punktquellen (Fassadenreinigung) oder diffuse Quellen (Einsatz von 
Maschinen und Geräten, Transporte auf Baupisten, Erdarbeiten, Materialgewinnung, -aufbereitung, -
umschlag, Windverwehungen, usw.)bedingten Stäube und Aerosole durch entsprechende Maßnahmen an 
der Quelle zu reduzieren. Insbesondere bei staubenden Tätigkeiten (Schleifen, Fräsen, Bohren, Strahlen, 
Behauen, Spitzen, Abbauen, Brechen, Mahlen, Schütten, Abwerfen, Trennen, Sieben, Be-/ Entladen, 
Greifen, Wischen, Transportieren) sind folgende Maßnahmen zu treffen: 

 Kein Abblasen von angefallenen Stäuben; 
das Reinigen des Arbeitsbereiches durch trockenes Kehren oder Abblasen von Staubablagerungen mit 
Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig. Daher sind Ablagerungen zu vermeiden. 
Unvermeidbare Staubablagerungen sind mit Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik 
od. mit saugenden Verfahren unter Verwendung geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu 
beseitigen. 

 Staubbindung durch Feuchthalten des Materials z.B. mittels gesteuerter Wasserbedüsung. 

 Bauschutttransport und Umschlagverfahren mit geringen Abwurfhöhen, kleinen 
Austrittsgeschwindigkeiten und geschlossenen oder abgedeckten Auffangbehältern (auch bei 
Fahrzeugen) verwenden. 

 Sind größere Höhen nicht vermeidbar, sind Fallrohre, abgedeckte Schuttrutschen usw. einzusetzen. 
Rohrschlüsse sind mit Manschetten staubdicht zu verbinden. 

 Unterlassen des Abwerfens von Abrissgut aus Entkernungs- und Innenausbaumaßnahmen (Balken, 
Türen, Leichtbauelemente usw.) sowie Transport und Ablagerung dieser Materialien per Hand oder mit 
Hilfe von Bauaufzügen. 

 Abbruch-/ Rückbauobjekte möglichst großstückig mit geeigneter Staubbindung (z.B. Benetzung) 
zerlegen. Zerkleinern auf externen, gering belasteten Lagerplätzen vornehmen. 

 Einplanung des Gerüstes und staubmindernde Abdeckungen bei Abbruchmaßnahmen. 

 Vollständige Kapselung von Förderbändern. 

 Bei großflächigen Rückbauarbeiten, Abbrüchen und Sprengungen von Großobjekten, welche eine 
Abkapslung (Einhausung des Bauwerks) nicht ermöglichen, ist eine geeignete alternative 
Staubbindung, wie intensive Benetzung oder Wasservorhang, vorzusehen. 

 
Anforderungen an Geräte und Maschinen 

 Es sind möglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgeräte zu verwenden. Dies sind 
z.B. Geräte mit 
- Emissionsraten nach dem Stand der Technik 
- Absaugung an Arbeitsöffnungen, Entstehungs- und Austrittsstellen 
- gekapselten Staubquellen 
- Verkleidungen 
- Staubbindung durch Benetzung oder Wasserführung 
Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren am Einsatzort sind im Plangebiet, sofern möglich, mit 
Partikelfilter- Systemen auszustatten. 

 Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren am Einsatzort sind im Plangebiet, sofern möglich, mit 
Partikelfilter- Systemen auszustatten. 

 Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geräten zur mechanischen Bearbeitung von 
Baustoffen (wie z.B. Trennscheiben, Schleifmaschinen) sind staubmindernde Maßnahmen (wie z.B. 
Benetzen, Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen. 

 Offene Materialübergaben sind zu vermeiden. 
 
_______________ 
 Anlage 2 des Luftreinhalte-/ Aktionsplanes München der Regierung von Oberbayern (Oktober 2007, 1. Fortschreibung) 
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 Die Laufzeiten der Maschinen sind zu optimieren, Leerlauf ist zu vermeiden. Abschalten der Motoren 
der zum Be- und Entladen wartenden Fahrzeuge, soweit dies betriebsbedingt möglich ist. 

 Prüfen, ob Maschinen und Geräte unter Unterdruck betrieben werden können. 
 
Anforderungen an Bauausführung und organisatorische Maßnahmen 
Für die Andienung bzw. Anlieferung der Baustellen bestehen, in Abhängigkeit der durch 
Umwelteinflüsse beaufschlagten Gebietsnutzungen, Regelungsmöglichkeiten, die in Abhängigkeit des 
Baufortschritts und der betroffenen sensiblen Bereiche näher festgelegt werden können: 

 Anliefermodus/ -organisation (z.B. lokale Pools) 

 Anlieferfahrzeuge (Tonnage, Nutzlast, lärm-/ schadstoffarme Fahrzeuge) 

 Anlieferzeiten (individuell/ allgemein) 

 Nutzung von Infrastrukturen 

 Abstellen von Fahrzeugen und Behältern 

 Definition von Liefer- Zeitfenstern (individuell/ allgemein) 

 Verkehrsführung (weiträumig und kleinräumig), Zu- und Ausfahrten für die Baustellenbereiche. 
 

Das bedeutet eine vollständige Optimierung der Baustellenlogistik. Weiterhin sind folgende Anforderungen 
zu berücksichtigen: 

 Lagerung von Materialien im Baustellenbereich vermeiden. 
Wenn dies nicht möglich ist, sollen Abwehungen von staubförmigen Material durch Abdeckung, 
Befeuchtung oder Abschirmung begrenzt und Liegezeiten im Freien so weit wie möglich verkürzt 
werden. Dies gilt auch für Erdaushub. 

 Einrichtung von Lkw-Radwaschanlagen an den Ausfahrten von Baustraßen bzw. Baustellenbereichen 
in den öffentlichen Verkehrsraum. 

 Ausstattung der Baustraßen mit einem tragfähigen Asphaltbelag. 
Wenn dies nicht möglich ist, sind auf unbefestigten Pisten Stäube z. B. mit Druckfass oder 
Wasserberieselungsanlage geeignet zu binden. 

 Regelmäßige Reinigung der Baustraßen mit wirksamen Kehrmaschinen (ohne Aufwirbelung) oder 
durch Nassreinigungsverfahren. 

 Umgehende Instandsetzung von beschädigten Straßenoberflächen. 

 Überwachte Beschränkung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Baupisten auf beispielsweise  
30 km/h. 
 

Die am Bau beteiligten (Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer oder eine von ihnen beauftragte 
geeignete Stelle wie z.B. der Baustellenkoordinator für Sicherheits- und Gesundheitsschutz gemäß der 
Baustellenverordnung) sind verantwortlich für die korrekte Umsetzung der in der Baugenehmigung, dem 
Leistungsverzeichnis und Werksvertrag festgelegten emissionsbegrenzenden Maßnehmen und sorgen für 
eine entsprechende Einweisung des eingesetzten Personals. Darüber hinaus verpflichten sich Bauherr 
bzw. dessen Beauftragte, die im Plangebiet tätig werden, einen engen Kontakt zu den 
Immissionsschutzbehörden zu halten (telefonische Erreichbarkeit während des Baustellenbetriebs). 
 
Neben diesen anlagenbezogenen Maßnahmen muss eine Überwachung von Baustellen sichergestellt 
werden. Hierzu werden die zuständigen Behörden neben der Information und Aufklärung der Bauherren 
zusätzliche Schwerpunktüberwachungen durchführen, um die Einhaltung des Standes der Technik zu 
überprüfen. 
 
Weitergehende Regelungen im Einzelfall und über die genannten Anforderungen hinausgehende 
Ansprüche können gestellt werden. 
 
Hinweise zu staubmindernden Maßnahmen sind jeder Baugenehmigung beizufügen. Dies gilt auch im 
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren oder für Vorhaben, die am Freistellungsverfahren teilnehmen – 
auch hier ist der Bauherr auf die Möglichkeiten zur Vermeidung von Gefahren und Belästigungen durch 
Feinstaub hinzuweisen. Bei genehmigungsfreien Vorhaben erscheint eine Unterrichtung der 
Bauunternehmer über die Verbände (z.B. IHK) zweckmäßig. 
 
Vorhabensträger geplanter Maßnahmen sind des Weiteren zu verpflichten, zur Vermeidung bzw. 
Verminderung möglicher Staubimmissionen bis zur Bauleistungsvergabe ein Vorbeugungs-, Sicherungs- 
und Überwachungskonzept für eine nachhaltige Staubimmissionsminderung zu entwickeln. Der so 
genannte Staubminderungsplan wird Bestandteil der regulären Vorgehensweise bei 
Baustellenbewertungen. 
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Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm 

 
Wer Baustellen betreibt, hat nach § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung vom  
17. Mai 2013 (BGBl. I. S. 1274) dafür zu sorgen, dass 1. Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 
vermeidbar sind, und 2. Vorkehrrungen getroffen werden, um die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein 
Mindestmaß zu beschränken soweit dies erforderlich ist, um die Nachbarschaft vor erheblichen Belästigungen zu 
schützen. Die Bundesregierung hat Immissionsrichtwerte festgesetzt, bei deren Überschreitungen erhebliche 
Belästigungen durch Baumaschinen zu besorgen sind (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –  
Geräuschimmissionen - vom 19. Aug. 1970, Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160). 

 
Als Immissionsrichtwerte sind festgesetzt worden für 
 

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen für Inhaber und Leiter 
der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind 
70 dB(A) 

 
b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind 

tagsüber   65 dB(A) 
nachts     50 dB(A) 

 
c) Gebiete, mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche 

Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 
tagsüber   60 dB(A)  
nachts      45 dB(A) 

 

d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 
tagsüber   55 dB(A) 
nachts      40 dB(A) 

 
e) Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind 

tagsüber   50 dB(A) 
nachts       35 dB(A) 

 
f) Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

tagsüber   45 dB(A) 
nachts       35 dB(A) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Nachtzei t  is t  nach d ieser Vorschr if t  d ie Zeit  von 20:00 Uhr b is 7:00 Uhr  
 
Die Bauherren, Bauunternehmer und Bauleiter haben die Pflicht, beim Betrieb von Baumaschinen auf die 
Einhaltung der Richtwerte zu achten. Unabhängig davon haben sie ferner die Pflicht, zu jeder Zeit vermeidbare 
Geräusche von Bauarbeiten zu verhindern (Art. 9 der Bayer. Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2007, GVBI S. 588, berichtigt 1998 S. 270). 
 

Gesetzesverstöße können zu Zwangsmaßnahmen bis zur Stilllegung der Baustelle führen. 
Daneben können Bußgeldbescheide verhängt werden und in besonders schwerwiegenden Fällen Strafanzeigen 
wegen Körperverletzung erfolgen. 
 
Um die Gefahr von Gesetzesverstößen auszuschließen, ist der Betrieb an jeder Baustelle möglichst geräuscharm 
abzuwickeln. Zu diesem Zweck sind nach Möglichkeit lärmarme Baumaschinen einzusetzen und 
Abschirmmaßnahmen zu treffen. Zu den Abschirmmaßnahmen gehört auch eine den Schallschutz der Anwohner 
berücksichtigende Aufstellung der Baumaschinen. 
 
Geräte- und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) vom 29. August 2002 
(BGBI. I.S. 3478) müssen mit einer CE- Kennzeichnung, ergänzt durch die Angabe des garantierten 
Schalleistungspegels, versehen sein. Sie dürfen in Wohngebieten. Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die 
der Erholung dienen, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten für Fremdenbeherbergung sowie auf dem Gelände von 
Krankenhäusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 
20:00 Uhr bis 07:00 Uhr nicht betrieben werden. 

______________________________________________ 
* Gemäß Information des Referats für Gesundheit und Umwelt (04/2011) 

  


